
VOLLMACHT

Der Partnerschaftsgesellschaft

Rechtsanwälte KARL & PARTNER mbB

RA Wolfgang Karl, RA Anton Walter, RA Heinz Tengler,

RAin Fiorina Heucken-Lorenz, RA Leonard Karl, RA Maximilian Glabasnia, 

RA Holger Baumgartl, RAin Carolin Redai

Artur-Landgraf-Straße 70, 96049 Bamberg

wird hiermit von   

in Sachen gegen   

wegen     

Vollmacht erteilt.

Die Vollmacht ermächtigt zur gerichtlichen und außergerichtlichen Vertretung und erstreckt sich
insbesondere auf fol gen de Befugnisse:

01. Die Prozeßführung vor allen Gerichten und in allen Verfahrensarten (u.a. gemäß §§ 81 ff ZPO)
einschließ lich des Rechtes, Widerklage zu erheben und zurückzunehmen; 

02. Antragstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen, Abschluß von Vereinbarungen über 
Schei dungs fol gen sowie Stellung von Anträgen auf Erteilung von Renten - und sonstigen Ver sor gungs-
aus künf ten; 

03. Vertretung und Verteidigung in Strafsachen, Bußgeldsachen, Nebenklagesachen,  Privatklageverfahren
und Disziplinarverfahren einschließlich der Vorverfahren, für den Fall der Abwesenheit zur Ver tre tung
nach §411 Abs. 2 StPO, mit ausdrücklicher Ermächtigung auch nach §§ 233 Abs. l, 234 StPO; Emp fang-
nah men von La dun gen nach § 145 a Abs. 2 StPO; Stellung von Straf- und an de ren nach der Straf pro zeß-
ord nung zulässigen Anträgen und von Anträgen nach dem Gesetz über die Ent schä di gung von Straf ver-
fol gungs maß nah men einschließlich des Be trags ver fah rens; 

04. Vertretung in sonstigen Verfahren und Führung außergerichtlicher Verhandlungen aller Art, auch in Un-
fall sa chen zur Geltendmachung von Ansprüchen gegen Schädiger, Fahrzeughalter und Versicherer; 

05. Abgabe und Entgegennahme von einseitigen Willenserklärungen (z.B. Kündigungen); 
06. Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen, auch vor bzw. außerhalb einer streitigen Aus ei-

nan der set zung; 
07. Empfangnahme von Geldern, Wertsachen, Urkunden und Kautionen, insbesondere des Streit ge gen stan-

des so wie der vom Gegner und von der Justizkasse oder anderen Stellen zu erstattenden Beträge: 
08. Vornahme von Akteneinsicht; 
09. Übertragung der Vollmacht ganz oder teilweise auf andere (Untervollmacht); 
10. Durchführung von Neben- und Folgeverfahren aller Art, wie z.B. Arrest und einstweilige Verfügung,

Beweissicherung, Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstreckungs-, Interventions-, Zwangs ver stei ge rungs-,
Zwangs ver wal tungs- und Hinterlegungsverfahren sowie zur Vertretung in Verfahren nach der
Insolvenzordnung; 

11. Bewirkung und Entgegennahme von Zustellungen; 
12. Einlegung und Rücknahme von Rechtsmitteln sowie der Verzicht auf solche; 
13. Erledigung des Rechtsstreits oder der außergerichtlichen Verhandlungen durch Vergleich, Verzicht oder

Anerkenntnis.

Diese Vollmacht gilt für alle Instanzen.
Verpflichtungen aus dem Vollmachtsverhältnis sind am jeweiligen Büroort der Bevollmächtigten zu erfüllen. 
Meh re re Vollmachtgeber haften als Gesamtschuldner.

Bamberg, den__________________

_____________________________________ 

                (Unterschrift) 


